
Ausführungsbestimmungen zur Dienstordnung für
Schuldekaninnen, Schuldekane und Schulbeauftragte
an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts-,

Gesamtschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren in staatlicher und freier Trägerschaft

in der Erzdiözese Freiburg
vom 27. August 2024

(ABl. 2024, S. 257)

Gemäß § 9 Absatz 2 der Dienstordnung für Schuldekaninnen, Schuldekane und Schul-
beauftragte an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts-, Gesamtschulen und
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in staatlicher und freier Träger-
schaft in der Erzdiözese Freiburg (im Folgenden: Dienstordnung) werden folgende
Ausführungsbestimmungen erlassen:

Abschnitt 1
Schulbesuche

§ 1
Zielsetzung

1Durch Schulbesuche nehmen Schuldekaninnen, Schuldekane und Schulbeauftragte Ein-
blick in die Situation des katholischen Religionsunterrichts an den Schulen. 2Schulbe-
suche dienen vor allem der Beratung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer.
3In Gesprächen mit der Schulleitung und den katholischen Religionslehrerinnen und
Religionslehrern werden religionspädagogische, didaktische, methodische, personelle,
organisatorische, pastorale, schulpastorale und ökumenische Aspekte des katholischen
Religionsunterrichts beraten. 4Zentrales Anliegen dieser Besuche ist der Erfahrungsaus-
tausch mit den Lehrkräften und die Förderung eines Religionsunterrichts, der lebensbe-
deutsames Glaubens- und Orientierungswissen vermitteln und zu religiöser Dialog- und
Urteilsfähigkeit führen will.

§ 2
Allgemeine Regeln

(1) 1Schulbesuche sollen an jeder Schule in vier- bis sechsjährigem Turnus durchgeführt
werden. 2Sie umfassen in der Regel:
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1. ein Gespräch mit der Schulleitung über die Situation des katholischen Religions-
unterrichts an der Schule (u. a. Unterrichtsversorgung, Qualitätssicherung, Kontin-
gentstundentafel, Beteiligung des Faches Katholische Religionslehre am Schulcurri-
culum, konfessionelle Kooperation, schulpastorale Aktivitäten an der Schule) und
andere besondere Anliegen,

2. 1eine Fachkonferenz mit allen Lehrkräften, die der Fachschaft Katholische Religi-
onslehre angehören. 2Es können auch weitere am Schulleben beteiligte Personen, die
sich für die Anliegen des Religionsunterrichts einsetzen, hinzugezogen werden.

(2)  Im Rahmen eines Schulbesuchs können auf Wunsch einer Religionslehrerin oder
eines Religionslehrers oder auf Bitte der Schulleitung beratende Unterrichtsbesuche
durchgeführt werden.

(3)  Die beratenden Besuche einzelner Unterrichtsstunden kündigt die Schuldekanin
bzw. der Schuldekan oder die bzw. der Schulbeauftragte im Voraus der Schulleitung an
und spricht den Zeitpunkt des Besuches mit der Religionslehrerin bzw. dem Religions-
lehrer, die bzw. der besucht werden soll, ab.

§ 3
Organisatorische Absprache bei Schulbesuchen

(1) 1Die Schuldekanin bzw. der Schuldekan ist verantwortlich für die Organisation der
Schulbesuche. 2Die bzw. der Schulbeauftragte und die Schuldekanin bzw. der Schulde-
kan stimmen sich über die Aufteilung der Schulbesuche und die mit diesen verbundenen
besonderen Anliegen ab. 3Es wird empfohlen, hierfür regionale Besprechungen zu nut-
zen.

(2)  Vor allem bei Schulen, an denen konfessionell-kooperativer Religionsunterricht
erteilt wird, bietet es sich an, den Schulbesuch gemeinsam mit der evangelischen Schul-
dekanin bzw. dem evangelischen Schuldekan durchzuführen.

(3)  Der Termin und die Organisation des Schulbesuches, die Auswahl der für den
Besuch vorgesehenen Unterrichtsstunden sowie gegebenenfalls die Freistellung der be-
suchten Lehrkräfte zum Beratungsgespräch spricht die Schuldekanin bzw. der Schulde-
kan bzw. die bzw. der Schulbeauftragte rechtzeitig mit der Schulleitung ab.

(4)  Die Schulleitung gibt den Schulbesuchstermin mindestens eine Woche vor dem
Schulbesuch den katholischen Religionsunterricht erteilenden Lehrkräften bekannt.

(5)  Für die Dienstbesprechung nach § 2 Absatz 1 Ziffer 2 hält die Schulleitung mindes-
tens eine Unterrichtsstunde frei.

(6)  Falls von Seiten des Erzbischöflichen Ordinariats Schulbesuche durchgeführt wer-
den, wird die zuständige Schuldekanin bzw. der zuständige Schuldekan informiert.
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§ 4
Bericht an das Erzbischöfliche Ordinariat

(1)  Die Schuldekaninnen, Schuldekane und Schulbeauftragten informieren das Erzbi-
schöfliche Ordinariat im Rahmen ihrer Zielvereinbarungsgespräche nach § 4 Absatz 2
Ziffer 17 bzw. § 8 Absatz 2 Ziffer 9 der Dienstordnung über die von ihnen durchgeführ-
ten Schulbesuche unter Berücksichtigung der in § 1 genannten Zielsetzungen.

(2)  Besondere Vorkommnisse, die weitere Maßnahmen der kirchlichen Unterrichtsauf-
sicht erforderlich machen können, sind umgehend dem Erzbischöflichen Ordinariat
mitzuteilen.

Abschnitt 2
Unterrichtsbesuche, die der Beratung und Beurteilung dienen

§ 5
Allgemeine Regeln

(1) 1Schuldekaninnen, Schuldekane und Schulbeauftragte können beratende Unterrichts-
besuche durchführen. 2Auf Anordnung des Erzbischöflichen Ordinariats führen sie im
Einzelfall Unterrichtsbesuche durch, die der Beratung und Beurteilung dienen. 3Die
Unterrichtsbesuche werden mindestens eine Woche vorher angekündigt.

4Falls von Seiten des Erzbischöflichen Ordinariats ein solcher Unterrichtsbesuch durch-
geführt wird, wird die zuständige Schuldekanin bzw. der zuständige Schuldekan hier-
über informiert.

(2)  Unterrichtsbesuche, die der Beratung und Beurteilung dienen, werden gemäß Zu-
ständigkeit nach § 4 Absatz 2 Ziffer 4 und § 8 Absatz 2 Ziffer 2 und 3 der Dienstord-
nung durchgeführt

1. zur Beratung und Beurteilung kirchlicher Lehrkräfte im Rahmen der kirchlichen
Dienst- und Fachaufsicht;

2. zur Beratung und fachlichen Beurteilung staatlicher Lehrkräfte – unbeschadet der
dienstlichen Zuständigkeit der staatlichen Schulbehörden – im Rahmen der kirchli-
chen Fachaufsicht;

3. zur Beratung und Beurteilung kirchlicher Lehrkräfte während der schulpraktischen
Ausbildung und im Vorbereitungsdienst in Zusammenarbeit mit der kirchlichen
Ausbildungsinstitution und im besonderen, konkreten Auftrag des Erzbischöflichen
Ordinariats;

4. zur Beurteilung staatlicher Lehrkräfte während der schulpraktischen Ausbildung
in Absprache mit dem zuständigen staatlichen Seminar für Ausbildung und Fortbil-
dung der Lehrkräfte, mit dem Staatlichen Prüfungsamt und im besonderen, konkre-
ten Auftrag des Erzbischöflichen Ordinariats;
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5. zur Mitwirkung bei der Erstellung des Dienstberichtes bei staatlichen Lehrkräften,
die katholischen Religionsunterricht erteilen, entsprechend der staatlichen Regelung.

(3)  Das allgemeine Aufsichtsrecht der staatlichen Schulbehörden über den Religions-
unterricht gemäß § 99 Absatz 2 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg bleibt unbe-
rührt.

§ 6
Organisatorische Absprachen

(1) 1Die Unterrichtsbesuche gemäß § 5 Absatz 2 werden der Lehrkraft entsprechend den
staatlichen Regelungen angekündigt. 2Hiervon kann in besonders begründeten Ausnah-
mefällen abgewichen werden. 3Die Schulleitung ist spätestens eine Woche vor Beginn
des Besuchs zu informieren.

(2)  Für die Ankündigung von Unterrichtsbesuchen im Rahmen der Ausbildung gemäß
§ 5 Absatz 2 Ziffer 3 und 4 gelten die kirchlichen und staatlichen Bestimmungen.

(3) 1Bei den in kirchlichem Auftrag durchgeführten benoteten Unterrichtsbesuchen wird
den Lehrkräften nach dem Unterrichtsbesuch die Beurteilung eröffnet und begründet.
2Hierüber wird ein schriftlicher Bericht erstellt.

Abschnitt 3
Beteiligung an Neueinstellungen

§ 7
Neueinstellungen von Religionslehrkräften in den Dienst der Erzdiözese

Die Schuldekanin bzw. der Schuldekan führt bei Einstellungen von Lehrkräften in den
Dienst der Erzdiözese gemeinsam mit der bzw. dem Schulbeauftragten ein Bewerbungs-
gespräch und gibt dem Erzbischöflichen Ordinariat eine Empfehlung ab.

§ 8
Umsetzung der Präventionsordnung

Mit neu einzustellenden Lehrkräften im Dienst der Erzdiözese bespricht die Schuldeka-
nin bzw. der Schuldekan die Erklärung zum grenzachtenden Umgang und dem berufs-
spezifischen Verhaltenskodex.

§ 9
Neueinstellungen von Religionslehrkräften in den Landesdienst

Die Schuldekanin bzw. der Schuldekan nimmt im Bedarfsfall bei Einstellungen von
Lehrkräften mit dem Fach Katholische Religionslehre an Einstellungsgesprächen im
Regierungspräsidium teil.
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Abschnitt 4
Ressourcen für die Arbeit im Schuldekanat

§ 10
Personelle Ressourcen

1Die Verwaltung der Kirchengemeinde unterstützt die Arbeit im Schuldekanat. 2Als
Mindestgröße sollen pro fünf Schulen 0,1 Sekretariatsstunden (pro Woche) berechnet
werden.

§ 11
Finanzielle Ressourcen

1Für Maßnahmen des Schuldekanats werden finanzielle Mittel in den Haushalt der Kir-
chengemeinde eingestellt. 2Diese sollen zumindest 4 € pro Wochenstunde katholischem
Religionsunterricht betragen.

§ 12
Räumliche Ressourcen

Räumlichkeiten der Kirchengemeinde werden für Veranstaltungen des Schuldekanats
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Abschnitt 5
Schlussbestimmungen

§ 13
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1)  Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig treten die Durchführungsbestimmungen zur Dienstordnung für Schul-
dekaninnen, Schuldekane und Schulbeauftragte an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Re-
al-, Gemeinschafts-, Gesamtschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren in staatlicher und freier Trägerschaft in der Erzdiözese Freiburg vom
19. Oktober 2017 (ABl. S. 143) außer Kraft.
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